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Kooperationsvertrag
Zwischen

 der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover,
vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Klaus Osterrieder, 

Bünteweg 2, 30559 Hannover

(TiHo)

und
dem

Kooperationspartner (genaue Bezeichnung)
Adresse
vertreten durch xxxxxxx
(xxxxxx)
Präambel

Zu den gesetzlichen Aufgaben der TiHo gehört neben der Forschung und Lehre auch die Weiterbildung. Im Rahmen dieser Aufgaben will die TiHo gemeinsam mit dem xxxxxx die hier geregelte Veranstaltung durchführen.
§ 1
 Veranstaltung
Erläuterung, welche Veranstaltung, wann, wo und wie stattfinden soll. 

§ 2 Aufgabengebiete
(1) Die Partner werden im Rahmen der Kooperation folgende Leistungen in Bezug auf die Durchführung der unter § 1 aufgeführten Veranstaltung erbringen:

a) AUFGABEN TIHO

b) AUFGABEN KOOPERATIONSPARTNER
(2) Die Partner streben eine Gleichwertigkeit der gegenseitigen Leistungen an. 

§ 3 Finanzielle Abwicklung der Veranstaltung
§ 4 Nutzungs- und Verwertungsrechte
Falls aus der Veranstaltung Rechte entstehen könnten, sollte hier eine entsprechende

Regelung aufgenommen werden.
z.B.
(1)
Die Vertragspartner haben das Recht, die Ergebnisse der Kooperation für Forschung und Lehre selbst uneingeschränkt zu nutzen. Die Weitergabe an Dritte und die Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Kooperationspartners, welcher die Zustimmung unverzüglich erteilen und nicht unbillig verweigern wird. Für eine evtl. Anmeldung von Schutzrechten kann die Veröffentlichung für einen angemessenen Zeitraum, der sechs Monate nicht überschreiten soll, hinausgeschoben werden. In Veröffentlichungen ist der Kooperationspartner zu benennen.

(2)
Für den Fall, dass schutzrechtsfähige Ergebnisse erzielt werden, regeln die Partner eine evtl. Anmeldung in einer gesonderten Vereinbarung. Wenn diese Vereinbarung keine abweichenden Bestimmungen enthält, hat der Partner, der an der Erfindung überwiegend beteiligt war, das vorrangige Recht zur Schutzrechtsanmeldung. Der andere Partner wird an den Einnahmen entsprechend seines Anteils an der Erfindung angemessen beteiligt. Für den Fall der Schutzrechtrechtsanmeldung vergütet der anmeldende Partner Erfinder des Vertragspartners in entsprechender Anwendung des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG) wie eigene Mitarbeiter.

Zudem sollte ggf. geregelt werden, wem die Rechte an den gehaltenen Vorträgen zustehen sollen.
§ 5 Haftung und Gewährleistung

(1)
Die Vertragspartner haften im Verhältnis zueinander nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Soweit zulässig und unabhängig vom Rechtsgrund ist jede darüber hinausgehende Haftung im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit ausgeschlossen.

(2)
Gegenüber dem geschädigten Dritten haftet ausschließlich der Partner, welcher den Schaden verursacht hat. Die Vertragspartner stellen sich insoweit von Ersatzansprüchen Dritter frei.
(3)
Die Vertragspartner werden die Zusammenarbeit nach bestem Vermögen und entsprechend dem gegenwärtigen Stand ihrer Kenntnisse durchführen. Informationen, Unterlagen oder Leistungen werden gegenseitig ohne Übernahme eine Gewähr für die Richtigkeit und Eignung zu bestimmten Zwecken zur Verfügung gestellt. 

§ 5 Vertraulichkeit

Die Vertragspartner verpflichten sich, Ihnen vom Vertragspartner überlassene vertrauliche Informationen auch über die Beendigung der Kooperation hinaus geheim zu halten. 

Diese Verpflichtung endet nach einem Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung der Veranstaltung.

Die Vertraulichkeitsverpflichtung besteht nicht, wenn und soweit die betreffenden Informationen:

· allgemein bekannt sind oder

· ohne Verschulden der betreffenden Vertragspartei allgemein bekannt werden oder

· rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden oder

· bei der betreffenden Partei bereits vorhanden waren.

§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung

(1)
Der Vertrag tritt in Kraft, wenn er von beiden Vertragspartnern rechtsverbindlich unterzeichnet worden ist. 

(2)
Eine Kündigung kann nur bei vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen.

(3) Für den Fall der Kündigung aus wichtigem Grund erstattet der Vertragspartner, der den Kündigungsgrund zu vertreten hat, alle Kosten, die bis zum Kündigungszeitpunkt entstanden sind oder durch das Eingehen rechtlicher Verpflichtungen, welche nicht mehr rückgängig zu machen sind, noch darüber hinaus entstehen.

§ 7
Vertragsänderungen

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

Sollten Regelungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag sich während der Vertragslaufzeit als lückenhaft erweisen, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages dadurch nicht berührt. Die Partner verpflichten sich, die fehlenden Bestimmungen einzufügen und rechtsunwirksame durch rechtswirksame der ursprünglichen Zielsetzung des Vertrages entsprechende Bestimmungen zu ersetzen.

§ 8
Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Hannover. 

Unterschriften
Stiftung Tierärztliche Hochschule 


Kooperationspartner 

Hannover







Hannover, .............................



Ort, ...................................


Prof. Dr. Klaus Osterrieder
Präsident

